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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

«Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind in einigen Branchen zur geduldeten und
lukrativen Realität geworden», konstatierte Nationalrätin Marianne Streiff-Feller (evp,
BE). Sie begründete damit ihre im Sommer 2020 eingereichte Motion zur Ergänzung des
Strafgesetzbuchs um einen Tatbestand der Arbeitsausbeutung. Viele
Ausbeutungssituationen würden von den geltenden rechtlichen Instrumenten nicht
erfasst, argumentierte sie, da etwa der Tatbestand des Menschenhandels nicht greife,
wenn Menschen aus wirtschaftlicher Not heraus «freiwillig» – und nicht weil sie dazu
gezwungen werden – unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiteten. Nach Ansicht des
Bundesrates erfasse das geltende Strafrecht die Arbeitsausbeutung jedoch
hinreichend, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. So könnten neben dem
Menschenhandel je nach Fall auch die Straftatbestände der Körperverletzung, der
Gefährdung des Lebens, der Drohung, der Nötigung oder Freiheitsberaubung, des
Betrugs und des Wuchers sowie Schutzbestimmungen für Arbeitnehmende aus dem
Arbeitsgesetz und dem Entsendegesetz anwendbar sein, erläuterte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter in der Frühjahrssession 2022 im Nationalratsplenum. Sie wies weiter
darauf hin, dass der Nachfolge-NAP nach der Auswertung des zweiten Nationalen
Aktionsplans gegen Menschenhandel einen Fokus auf die Ausbeutung der Arbeitskraft
legen werde. Mit 101 zu 80 Stimmen bei 8 Enthaltungen nahm der Erstrat die Motion
gegen die Opposition aus den Fraktionen der SVP- und der FDP-Fraktion an. 1

MOTION
DATUM: 02.03.2022
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Thomas Burgherr (svp, AG) forderte mittels Motion eine moderne Leistungsbeurteilung
in der Bundesverwaltung. Das neue System solle mindestens fünf Beurteilungsstufen
haben, es müsse adäquate Bezeichnungen für die Erreichung von Zielen umfassen (z.B.
«erfüllt», «teilweise erfüllt» statt wie heute «gut», «genügend» etc.) und es solle keine
automatischen Lohnerhöhungen mehr geben. Es könne etwas nicht stimmen, wenn die
meisten Mitarbeitenden die Ziele überträfen oder gar deutlich überträfen, so Burgherr.
Zwei Drittel der Forderung seien bereits auf der Basis eines Postulats der
Finanzkommission umgesetzt worden, das der Nationalrat in der Frühjahrssession 2020
angenommen habe, entgegnete Bundesrat Ueli Maurer in der Sommersession 2022
während der Behandlung durch den Nationalrat. So seien etwa die aktuellen
Beurteilungsstufen aufgelöst und Lohnentscheide objektiviert worden. Die Motion sei
deshalb nicht nötig und der Bundesrat empfehle sie zur Ablehnung. Mit 136 zu 52
Stimmen (1 Enthaltung) lehnte die Volkskammer den Vorstoss ab. Einzig die geschlossen
stimmende SVP-Fraktion folgte ihrem Ratskollegen. 2

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die rapide Verschlechterung der Bundesfinanzen veranlasste allerdings das Parlament
in der Dezembersession zu einer Meinungsänderung. Beide Räte überwiesen gegen den
Widerstand der Linken je eine Motion ihrer Finanzkommissionen, welche den
Bundesrat auffordert, eine Vorlage auszuarbeiten, die es ermöglicht, in Perioden mit
wirtschaftlicher Rezession und defizitären Bundesfinanzen auf den vollständigen
Ausgleich der Teuerung zu verzichten. Dabei ist die Motion des Nationalrats etwas
zurückhaltender formuliert, indem sie dem Bundesrat die Möglichkeit einräumt, auch
die Komponente des sozialen Ausgleichs zu berücksichtigen. 3

MOTION
DATUM: 07.12.1992
HANS HIRTER
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In der Dezembersession des Vorjahres hatten beide Parlamentskammern mit Motionen
verlangt, dass in Zeiten angespannter Bundesfinanzen und schlechter Wirtschaftslage
der Teuerungsausgleich für das Bundespersonal nicht mehr vollständig gewährt werden
muss. Im Oktober legte der Bundesrat eine Botschaft vor, in welcher er die Aufhebung
des im Sommer 1992 erneuerten Bundesbeschlusses über den Teuerungsausgleich
beantragte und vorschlug, mit einer entsprechenden neuen Bestimmung im
Beamtengesetz der Regierung die Kompetenz zur Festlegung dieses Ausgleichssatzes zu
erteilen. Die Bestimmung selbst ist dabei allgemein gehalten; in der Botschaft wird aber
versichert, dass die Regierung, wie vom Parlament gefordert, bei der Festsetzung des
Teuerungsausgleichs auf die Bundesfinanzen und die wirtschaftliche Lage Rücksicht
nehmen werde. 4

MOTION
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 5

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 6

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 7

MOTION
DATUM: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN

Mit seiner Motion will Peter Keller (svp, NW) die Abgabe von Entschädigungen bei
Nebentätigkeiten von Angestellten der Bundesverwaltung regeln. Konkret fordert der
Nidwaldner, dass Bundesangestellte den Lohn, den sie aufgrund einer mit ihrer
Anstellung in Beziehung stehenden Nebenbeschäftigung erhalten, vollumfänglich ihrem
Arbeitgeber zurückerstatten müssen. In der Ratsdebatte erwähnte Keller den Baspo-
Direktor Matthias Remund, der als Arbeitgebervertreter bei der Pensionskasse Publica
zusätzlich CHF 36'000 erhalte; also als Vertreter des Bundes Geld für eine Tätigkeit
erhalte, die er im Rahmen seiner Baspo-Anstellung erbringe. 
Der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfahl, war im Rat durch Ueli Maurer
vertreten. Der Finanzminister machte geltend, dass es schwierig sei, Leute zu finden,
die neben ihrer Tätigkeit beim Bund auch noch bereit seien, zusätzliche Verantwortung
für wichtige Nebentätigkeiten zu übernehmen. Freilich könne ein Teil dieser Tätigkeit
während der Arbeit ausgeübt werden, man opfere aber auch viel Freizeit, etwa für die
Vorbereitung von Sitzungen. Das Beispiel der Pensionskassen sei bezeichnend: Diese
Tätigkeit beinhalte viel Verantwortung und es sei nicht selbstverständlich, dass man
bereit sei, diese zu übernehmen. Es sei insgesamt durchaus gerechtfertigt, dass der
zusätzliche Aufwand für diese Nebentätigkeiten entschädigt würde. Der Bundesrat
ersuche das Parlament deshalb, ihm die Möglichkeit einer Entschädigung zu belassen,
damit er auch in Zukunft vertrauenswürdige und einsatzfreudige Leute mit dem nötigen
in ihrer Haupttätigkeit erworbenen Know-How für wichtige Nebenbeschäftigungen
finden könne. 
Die Regierung stiess in der grossen Kammer mit ihrer Forderung allerdings auf kein
Gehör. Mit 125 zu 64 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde der Vorstoss an den Ständerat
überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Die Löhne und Sozialleistungen für das Bundespersonal standen weiterhin stark im
Fokus der SVP. Nachdem die Ideen einer Stellenplafonierung und einer Personalbremse
im Vorjahr mindestens im Ständerat gescheitert waren, forderte die SVP-Fraktion eine
laufende Anpassung der Löhne in der Bundesverwaltung an jene in der Privatwirtschaft.
Zudem müsse das Bundespersonalrecht an das privatwirtschaftliche Arbeitsrecht
angepasst werden. Die Angleichung sei nötig, weil die Löhne und Sozialleistungen für
das Bundespersonal die Entschädigungen in der Privatwirtschaft «zum Teil massiv
übertreffen». Zugunsten gesunder Staatsfinanzen müssten die Angestellten der
Bundesverwaltung auf den Luxus grosszügiger Leistungen verzichten. Die SVP nannte
etwa den Vaterschaftsurlaub, die Anzahl Ferientage oder die Pensionskassenbeiträge. 
In der Ratsdebatte zog Sandra Sollberger (svp, BL) als Sprecherin für die SVP-Fraktion
einen Vergleich: Ein Bundesangestellter verdiene im Schnitt inkl. 13. Monatslohn und

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Ortszuschlag monatlich CHF 9'348; ein «Banker» verdiene hingegen lediglich CHF
8'596. Zudem würden Bundesangestellte Sozialleistungen erhalten, von denen
«Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft nur träumen können».
Der Bundesrat hatte in seiner ablehnenden Stellungnahme darauf hingewiesen, dass er
die Löhne in der Bundesverwaltung periodisch mit der Privatwirtschaft vergleiche. Dies
kritisierte Sollberger, weil es sich bei den Vergleichsfirmen um börsenkotierte,
multinationale Konzerne handle, die in ein ganz anderes Umfeld eingebettet seien als
KMU, welche rund zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz bereitstellten und sich
daher eher für einen Vergleich anbieten würden. 
Diesen Punkt nahm Ueli Maurer als Vertreter der Landesregierung auf. Der Bund als
Arbeitgeber von rund 37'000 Mitarbeitenden sei sicherlich nicht vergleichbar mit
einem KMU. Der Finanzminister wies zudem darauf hin, dass auch andere Vergleiche
schwierig seien, weil Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, andere Bedürfnisse
hätten als Angestellte in der Privatwirtschaft. Dies führe dazu, dass Bundesangestellte
ihrer Anstellung in der Regel treu blieben – genauso wie in der Privatwirtschaft
Angestellte kaum zum Bund wechseln würden, weil sie hier nicht die von ihnen
gewünschten Bedingungen erhalten würden. Man laufe Gefahr, hier Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Wahrscheinlich sei es in der Tat so, dass man in den unteren
Anstellungskategorien höhere Löhne zahle als in der Privatwirtschaft. Dies sei aber in
den oberen Bereichen sicher nicht der Fall. Unter dem Strich stimmten die
Lohnbedingungen. Der Bund entlöhne «gute Arbeitnehmer gut», dazu könne er stehen.

Die Mehrheit des Nationalrats, bestehend aus den geschlossenen SVP- und FDP-
Fraktionen, sah dies freilich anders und stimmte mit 99 zu 93 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) für die Überweisung des Vorstosses an den Zweitrat. 9

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 10

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man
das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf
diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 11

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 12

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 13

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat hatte die Motion der SVP-Fraktion zur Anpassung der Löhne und
Sozialleistungen für das Bundespersonal keine Chance. Im Gegensatz zum Nationalrat
versenkte die kleine Kammer das Begehren letztlich relativ deutlich mit 36 zu 7 Stimmen
bei einer Enthaltung. Bundesrat Ueli Maurer hatte sich bei der Diskussion noch einmal
ins Zeug gelegt und erklärt, dass die in der Motion angebrachten Vergleiche mit der
Privatwirtschaft hinkten und eine Anpassung nicht einfach sei. So würden etwa die
sieben Bundesräte in vier Jahren gleich viel verdienen wie ein CEO einer Grossbank in
einem Jahr. Dass die Regierung also 28 mal günstiger sei, dürfte kaum zu einer
Anpassung ihrer Entlohnung führen, obwohl die Motion ja eigentlich von einer
Nivellierung ausgehe – wie er mit einem Augenzwinkern feststellte. Freilich gebe es
überall und immer wieder Verbesserungspotenzial, aber der Bund sei im
Sozialleistungsbereich sicher nicht übertrieben grosszügig. 14

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 15

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief

MOTION
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01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli
Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 16

Der Nationalrat folgte stillschweigend dem Antrag seiner SPK-NR, die Motion Keller (svp,
NW) mit der vom Ständerat angebrachten Änderung anzunehmen. Somit muss der
Bundesrat neue Ablieferungsregeln ausarbeiten, mit denen die Abgabe von
Entschädigungen definiert wird, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beim
Bund stehen. Die Ablieferungspflicht soll dabei nicht wie von der Motion ursprünglich
vorgesehen vollumfänglich, sondern lediglich angemessen sein. 17

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,
weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 18
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Im Zusammenhang mit dem Postautoskandal forderte Regula Rytz (gp, BE) in ihrer
Motion nichts anderes als «Schluss mit den Boni-Fehlanreizen in bundesnahen
Betrieben!». Auf variable Lohnleistungen solle ganz verzichtet oder diese sollen nur in
sehr beschränktem Ausmass ausgerichtet werden, um vor allem Teamleistungen zu
honorieren. Es sei höchste Zeit, die teilweise exzessiven Boni-Zahlungen in
bundesnahen Betrieben zu begrenzen. Rytz zitierte aus dem Kaderlohnreporting 2016
laut dem der CEO der Ruag CHF 354'000, der CEO der SBB CHF 326'000 und der CEO
der Post CHF 317'000 als Boni-Zahlung erhalten hätten; dies sei teilweise mehr als die
Hälfte des Fixlohnes. Die Berner Grüne verwies auf eine Motion Pardini (sp, BE; Mo.
16.3377), mit der Boni auf 50 Prozent des Fixlohnes begrenzt werden sollen. Es sei aber
grundlegender zu fragen, ob es überhaupt solche Boni brauche. Studien zeigten, dass
diese falsche Anreize setzten und von einem fragwürdigen Menschenbild ausgingen,
dass jemand nämlich nur Leistung bringe, wenn er dafür besonders belohnt würde.
Der Bundesrat verwies in seinem Antrag auf Ablehnung der Motion auf die
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.438), der Anfang
2018 Folge gegeben worden war und die verlangte, dass die Lohnobergrenze eines
Geschäftsleitungsmitglieds eines bundesnahen Betriebs das Bruttogehalt eines
Bundesratsmitglieds nicht übersteigen dürfe. Da diesbezüglich eine Vorlage zu erwarten
sei, bestehe momentan kein weiterer Handlungsbedarf. Dies sahen wohl auch die Büros
der Räte so, setzten sie das Anliegen doch während zwei Jahren nie auf die
Traktandenliste, womit es Mitte Juni 2020 unbehandelt abgeschrieben wurde. 19

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2023 schrieben die Räte die Motion von Peter Keller (svp, NW)
ab, die gefordert hatte, dass eine bei der Bundesverwaltung angestellte Person alle
Zusatzentschädigungen, die sie neben ihrer Arbeit beim Bund aufgrund dieses
Arbeitsverhältnisses erhält (z.B. für Referate), abgeben muss. Beide Räte hiessen den
Antrag des Bundesrats auf Abschreibung der Motion stillschweigend gut. Zuvor hatte
die Regierung eine entsprechende Verordnung im Rahmen der Revision des
Bundespersonalrechts angepasst: Geldleistungen, die jemand aufgrund von Tätigkeiten
zugunsten Dritter erhält, werden jährlich ermittelt und nach Absprache mit den
Angestellten von deren Monatslohn abgezogen. 20

MOTION
DATUM: 09.06.2022
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Wer Milizarbeit leistet – etwa in der Feuerwehr, in der Armee, im Zivilschutz, im
Zivildienst oder bei J&S-Leiterkursen – erhält eine Entschädigung gemäss
Erwerbsersatzordnung (EO), die sich an der Höhe des Einkommens bemisst, das die
entsprechende Person vor dem Einsatz bezogen hat. Auch das Parlament sei Teil des
Milizsystems, begründete Lukas Reimann (svp, SG) seinen Vorstoss vom Juni 2021, mit
dem er eine Entschädigung von Parlamentsmitgliedern gemäss EO verlangte. 
Mit einem ganzen Strauss an früheren Vorstössen wies das Büro-NR in seiner
Stellungnahme darauf hin, dass die Frage der Entschädigung der Parlamentsmitglieder
immer wieder diskutiert worden sei. Der Rat habe aber mit Ausnahme eines Postulats
Feri (sp, AG) zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik alle entsprechenden
Ansinnen stets abgelehnt. Man solle nun die Resultate der Studie abwarten, die zur
Erfüllung ebendieses Postulats in Auftrag gegeben worden sei, und die Motion
entsprechend ablehnen. Das Büro wies den Motionär zudem darauf hin, dass seine
Forderung eine Änderung des Parlamentsressourcengesetzes bedinge, wofür eine
parlamentarische Initiative «der geeignetere Weg wäre». 
In der Ratsdebatte in der Herbstsession 2021 argumentierte Reimann, dass
Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht besser behandelt werden dürften als
andere Personen, die sich mit Milizarbeit für das Gemeinwohl des Landes einsetzten.
Der Motionär wurde unterstützt von einer rechtsbürgerlichen Minderheit des Büro-NR.
Thomas Aeschi (svp, ZG) ergriff für diese das Wort und bat um einen Beitrag zur
«Stärkung des Milizsystems». Die Kommissionsminderheit blieb allerdings trotz dieser
Bitte auch in der Ratsabstimmung in der Minderheit: Die Motion wurde von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und einer 2/3-Mehrheit der FDP.Liberalen-
Fraktion mit 69 Stimmen unterstützt. Diese reichten jedoch gegen die 114
Gegenstimmen (bei 2 Enthaltungen) nicht aus und der Vorstoss wurde abgelehnt. 21
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Eine bessere Repräsentation, weil auch Angestellte in der Privatwirtschaft ein
politisches Amt übernehmen würden, wenn sie dafür bezahlte Ferien erhalten würden,
versprach sich Franziska Roth (sp, SO) und forderte eine entsprechende Revision des
Obligationenrechts. Für viele Arbeitnehmende sei ein politisches Amt aus Zeitgründen
nicht mit ihrer beruflichen Tätigkeit vereinbar und es wäre «nur gerecht, wenn allen
Bevölkerungsklassen ermöglicht würde, ein solches Amt einzunehmen», so die
Begründung des Vorstosses. Roth verwies zudem auf eine ähnliche Motion von Didier
Berberat (sp, NE) aus dem Jahr 2000 (Mo. 00.3555). Seit damals habe sich nichts
verändert. 
Auch der Bundesrat erwähnte die Motion Berberat. Damals wie heute sehe das OR vor,
dass die Ausübung eines politischen Amts eine sogenannte «Arbeitsverhinderung»
darstelle, die für eine gewisse Zeit entlohnt werden müsse. Amtsträgerinnen und
Amtsträger erhielten also bereits heute bezahlten Urlaub. Entsprechend beantrage die
Regierung die Ablehnung der Motion. 
In der Folge zog Franziska Roth ihre Motion zurück. 22

MOTION
DATUM: 15.03.2022
MARC BÜHLMANN

Die Sonderprivilegien für Magistratspersonen und Parlamentsmitglieder in Form des
Ruhegehaltes für erstere bzw. der Überbrückungsleistung für zweitere seien
abzuschaffen, forderte Mike Egger (svp, SG) in einer Motion. Ehemalige Bundesrats- und
Bundesgerichtsmitglieder sowie ehemalige Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler
erhielten jährlich fast CHF 200'000 Rente und Parlamentarierinnen und Parlamentarier
erhielten auf Antrag Überbrückungsleistungen, obwohl sie auch eine
Arbeitslosenentschädigung beantragen könnten. Abgewählte Parlamentsmitglieder
können sogenannte Überbrückungsleistungen im Umfang von CHF 2'450 pro Monat für
maximal zwei Jahre beantragen. Sowohl die Ruhegehälter als auch die
Überbrückungsleistungen kämen einer Besserstellung gegenüber der Bevölkerung gleich
und müssten gestrichen werden, so der Motionär. Zudem schieden Bundesrats- und
Parlamentsmitglieder häufig noch in arbeitsfähigem Alter aus ihrem Amt. Sie dürften
vor allem dank ihrer guten Vernetzung durchaus in der Lage sein, eine neue berufliche
Tätigkeit zu finden, mit der sie weder auf Überbrückungsleistungen noch Ruhegehälter
angewiesen seien. Auch damit würden sie der arbeitenden Bevölkerung gleichgestellt,
führte Egger in der Sommersession 2022 aus. Bundeskanzler Walter Thurnherr nahm für
den Bundesrat Stellung und verwies auf den Bericht zu einem Postulat von Peter
Hegglin (mitte, ZG): Dort würden mögliche Alternativen zur heutigen
Ruhestandsregelung aufgezeigt, aber auch argumentiert, dass solche Neuerungen einen
wesentlich höheren administrativen Aufwand und komplexe Regelungen nach sich
ziehen würden. Es sei am Parlament, hier mögliche Alternativen zu finden. Eine
ersatzlose Streichung einer Rente, wie sie von der Motion gefordert werde, lehne der
Bundesrat hingegen ab. In der schriftlichen Stellungnahme zur Motion hatte der
Bundesrat zudem auf einen erst kürzlich getroffenen Entscheid des Parlaments
verwiesen, die Überbrückungshilfe für Ratsmitglieder beizubehalten. Man sei damals
zuerst für eine Verschärfung gewesen, dann aber nicht auf die Vorlage eingetreten.
Mit 131 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die Motion ab. Neben der geschlossenen
SVP-Fraktion hatten auch Roger Nordmann (sp, VD) und Sidney Kamerzin (mitte, VS) den
«Ja»-Knopf gedrückt. 23

MOTION
DATUM: 07.06.2022
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Nicht zuletzt der Zusammenbruch der Swissair schärfte das Bewusstsein für die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von privatwirtschaftlichen Führungs- und
Managementsentscheiden. Motionen im Nationalrat von Leutenegger (sp, BL), Studer
(evp, AG; 01.3634) und einer aus SP-Abgeordneten gebildeten Minderheit der GPK-NR
für mehr Schutz für Minderheitsaktionäre und mehr Transparenz über Managerlöhne
und Verwaltungsratshonorare wurden bekämpft und ihre Behandlung verschoben.
Ungeteilte Zustimmung fand im Nationalrat die Forderung einer Motion Walker (cvp,
SG), der Bundesrat solle in einem Bericht darlegen, ob bei Aktiengesellschaften nach
schweizerischem Recht eine stärkere Trennung zwischen operativer und strategischer
Führung sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern
notwendig seien. 24
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Die SP unternahm einen Versuch, die „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern auch mit
den Mitteln des Steuerrechts zu bekämpfen. Eine von Paul Rechsteiner (SG)
eingereichte entsprechende Motion fand jedoch ausserhalb der Linken keine
Unterstützung und wurde im Nationalrat mit 102 zu 66 Stimmen abgelehnt. Konkret
hatte sie verlangt, die Lohnkosten einer Firma für Gehälter und Entschädigungen, die 1
Mio Fr. pro Jahr und Person übersteigen, nicht mehr als geschäftlichen Aufwand zu
verbuchen, sondern direkt den steuerbaren Gewinnen zuzuordnen. 25

MOTION
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Banken

Bien que l’acceptation de l’initiative Minder contre les rémunérations abusives ait
renforcé le poids décisionnel des actionnaires, Susanne Leutenegger Oberholzer (ps,
BL) demande au Conseil fédéral d’interdire les bonus et de plafonner les salaires des
cadres dans les banques d’importance systémique. Elle estime qu'étant donné que les
banques d'importance systémique bénéficie d'une garantie indirecte de l'Etat, une
législation plus stricte devrait leur être imposée afin qu'un minimum de risque financier
ne pèse pas sur le contribuable. Cette motion découle de la décision du Credit Suisse
de distribuer des bonus élevés malgré une perte conséquente. En mettant en exergue la
liberté qui régit notre système économique, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
motion. En outre, il a mentionné l’adoption de l’ordonnance contre les rémunérations
abusives (ORAb) et la loi sur les banques de 2012 (loi dite loi «too-big-too-fail») pour
décrire ses actions depuis la crise financière de 2008. En chambre, la motion a été
rejetée par 129 voix contre 61. 26

MOTION
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die vom Bundesrat verlangte, die
gesetzlichen Grundlagen für eine volle Transparenz der Löhne der Geschäftsleitung
(inkl. Boni, Aktienoptionen und „Fringe benefits“) und der
Verwaltungsratsentschädigungen zu schaffen – und zwar sowohl bei den
Aktiengesellschaften des privaten Rechts als auch bei spezialgesetzlichen Anstalten des
Bundes – wurde von den Nationalräten Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO)
bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 27

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Wenige Wochen nach Auffliegen der Millionenbezüge von zwei ABB-Chefs nahm der
Nationalrat gegen den Widerstand der FDP und von Teilen der CVP mit 105 zu 49
Stimmen die im Vorjahr von Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO) bekämpfte Motion
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) an, die vom Bundesrat einen Gesetzesentwurf verlangt,
der alle börsenkotierten Unternehmen verpflichtet, die Bezüge der Geschäftsleitung
und der Verwaltungsräte (inklusive Boni, Aktienoptionen und „fringe benefits“)
individuell offen zu legen. Auf einstimmigen Antrag seiner WAK gab der Nationalrat
zudem einer parlamentarischen Initiative Chiffelle (sp, VD) Folge, die eine Änderung des
OR über die Aktiengesellschaften in dem Sinn fordert, dass die börsenkotierten
Unternehmen verpflichtet werden, in einem Anhang zur Bilanz alle Beträge aufzuführen,
die den Mitgliedern von Verwaltungsräten aufgrund dieser Funktion ausbezahlt werden.
Der Ständerat sah die Angelegenheit als weniger dringlich an. Er wollte vorerst abklären,
ob die neue Richtlinie der Schweizer Börse nicht ausreicht und überwies die Motion
Leutenegger Oberholzer nur als Postulat. Einzig Leuenberger hatte sich für die
verbindliche Form eingesetzt. 28

MOTION
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Etant donné que les Chambres fédérales se sont penchées sur la question de la lutte
contre les abus dans le cadre de la modification des mesures d’accompagnement à la
libre circulation des personnes, le Conseil des Etats a rejeté neuf motions ayant été
adoptées par le Conseil national en 2011 et devenues obsolètes entre-temps. 29

MOTION
DATUM: 29.05.2012
LAURENT BERNHARD

Lors de la session d’automne, le Conseil national a accepté une motion Barthassat (pdc,
GE) chargeant le Conseil fédéral de préparer un plan coordonné de lutte contre la
sous-enchère salariale. 30

MOTION
DATUM: 27.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im Dezember 2019 reichte Greta Gysin (gp, TI) eine Motion ein, mit der sie den
Bundesrat beauftragen wollte, das geltende Recht so zu ändern, dass die kantonalen
Behörden Mindestlöhne höher als die bedarfsdeckenden Sozialleistungen festlegen
können. Seit dem Bundesgerichtsentscheid vom April 2010 seien die Kantone in der
Höhe der Mindestlöhne entsprechend eingeschränkt. Damit könne aber der Druck auf
die Löhne und der vermehrte Einsatz von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die für
tiefere Löhne arbeiten, nicht bekämpft werden. Um diesem Lohndruck
entgegenzuwirken, seien höhere Mindestlöhne notwendig. In seiner Stellungnahme vom
Februar 2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Wie schon bei der
Motion van Singer (gp, VD; Mo. 13.3614) und beim Postulat Quadri (lega, TI; Po. 15.3909)
war der Bundesrat der Meinung, dass vom Staat festgelegte Mindestlöhne «einen
bedeutsamen Eingriff in [die] Vertragsfreiheit und in die Wirtschaftsfreiheit»
darstellten. Das Instrument der flankierenden Massnahmen sei zudem angemessen, um
das Problem des Lohndumpings zu bekämpfen. Diese sähen auch die Möglichkeit vor,
Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen für Branchen ohne
Gesamtarbeitsverträge und wiederholten missbräuchlichen Unterbietungen der orts-,
berufs- oder branchenüblichen Löhne zu erlassen. Im Dezember 2021 wurde die Motion
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 31

MOTION
DATUM: 17.12.2021
GIADA GIANOLA

Die SP-Fraktion forderte inmitten der Covid-19-Pandemie mit einer Motion, dass alle
als systemrelevant eingestuften Arbeitskräfte, das heisst Pflegefachpersonal,
Detailhandelsangestellte, Kita-Mitarbeitende sowie Reinigungs- und
Sicherheitspersonal, CHF 5'000 als Prämie ausbezahlt bekommen. Sie alle hätten
während der Pandemie «an der Front» gearbeitet und dabei «wichtige Arbeit für die
Gesellschaft» geleistet, was entsprechend entlohnt werden solle. 
In seiner Stellungnahme vom August 2020 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen. Die Bezeichnung von systemrelevanten Berufsarten sei problematisch, weil
eine offizielle Definition fehle. Es wäre daher schwierig festzulegen, welche Fachkräfte
diesen Bonus erhalten sollten und welche nicht. Stattdessen verwies der Bundesrat auf
die finanzielle Hilfe zur Bewältigung der Folgen der Pandemie für Selbständige und
Arbeitnehmende. 
In der Sondersession im Mai 2022 lehnte der Nationalrat die Motion mit 123 zu 66
Stimmen ab. In der Debatte betonte Bundesrat Guy Parmelin(svp, VD), dass die
Arbeitgebenden besser in der Lage seien, diejenigen Arbeitnehmenden zu
identifizieren, die entsprechend belohnt werden sollen. 32

MOTION
DATUM: 11.05.2022
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Le conseiller aux Etats Fabio Abate (plr, TI) demande la modification de l'art. 2 de la loi
sur les travailleurs détachés (LDét), afin que les employeurs étrangers détachant leurs
travailleurs en Suisse respectent les conditions salariales minimales prescrites par la loi
cantonale. Suite à l'acceptation de l'initiative populaire cantonale «Salviamo il lavoro in
Ticino», le Tessin révise sa loi sur le salaire minimal. Le parlementaire redoute que les
employeurs étrangers n'aient pas l'obligation de verser un salaire minimal à leurs
travailleurs détachés temporairement, si la portée de l'art. 2 de la LDét n'est pas
étendue. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Comme la nouvelle loi tessinoise
n'inclut pas les travailleurs détachés, il ne peut pas étendre le champ d'application de
la loi cantonale sur le salaire minimal dans une loi fédérale. 
Lors du passage au Conseil des Etats, la motion est acceptée par 33 voix contre 9 et 1
abstention. La CER-CN, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, partage l'avis du Conseil
fédéral. Une minorité estime que les salaires minimaux cantonaux, comme mesures
efficaces contre le dumping salarial, doivent être étendus aux travailleurs détachés. Le

MOTION
DATUM: 21.03.2019
DIANE PORCELLANA
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Conseil national suit l'avis de l'autre chambre par 97 voix contre 87 et 2 abstentions. La
demande a été soutenue par les groupes UDC, vert'libéral, radical-libéral et PBD. 33

Im Juli 2021 gab die WAK-SR in einer Medienmitteilung bekannt, nicht auf das
Bundesratsgeschäft zum Entsendegesetz eintreten zu wollen. Dieses hatte der
Bundesrat zur Umsetzung der 2019 von Fabio Abate (fdp, TI) eingereichten und von
beiden Räten angenommenen Motion zur Optimierung der flankierenden Massnahmen
vorgesehen. Der Ständerat wird sich in der Herbstsession 2021 mit dem Entsendegesetz
befassen und damit auch entscheiden, wie es mit der Umsetzung der Motion Abate
weitergeht. 34

MOTION
DATUM: 02.07.2021
GIADA GIANOLA

Die 2019 vom damaligen Ständerat Fabio Abate (fdp, TI) eingereichte und von beiden
Räten angenommene Motion zur Optimierung der flankierenden Massnahmen wurde
vom Ständerat im September 2021 und vom Nationalrat im März 2022 abgeschrieben,
da sie durch eine Revision des Entsendegesetztes (EntG) umgesetzt werden soll. Im
September 2021 hatte sich der Ständerat jedoch auch gegen Eintreten auf die
Gesetzesänderung ausgesprochen. 35

MOTION
DATUM: 08.03.2022
GIADA GIANOLA

Arbeitsrecht

Im Juni 2021 reichte Nationalrätin Diana Gutjahr (svp, TG) eine Motion ein, mit der sie
den Bundesrat beauftragen wollte, die Verordnung über die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) so anzupassen, dass die auf der Online-
Plattform «Informationssystem Allianz Bau» (ISAB) enthaltenen Informationen als
Nachweis für die Einhaltung der minimalen Lohnbedingungen für Subunternehmen
genügen. Denn obwohl die auf ISAB verfügbaren Informationen «den höchsten derzeit
verfügbaren Nachweis» zur Einhaltung der GAV ermöglichten, würden sie durch die
EntsV nicht anerkannt, kritisierte die Motionärin. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen, da die auf
ISAB verfügbaren Informationen keine Sicherheit darstellten, dass sich das
Unternehmen rechtskonform verhalte. Dafür seien weiterhin Lohnbuchkontrollen, GAV-
Bescheinigungen und ein von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
gemeinsam geführtes Register nötig. 
Im November 2022 zog Diana Gutjahr ihre Motion kommentarlos zurück. 36

MOTION
DATUM: 23.11.2022
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

In seiner Stellungnahme zu einer vom Nationalrat als Postulat überwiesenen Motion
Segmüller (cvp, SG) versprach der Bundesrat, eine Neuregelung der Lohnfortzahlung
bei Mutterschaft speditiv an die Hand nehmen zu wollen und dem Parlament in der
kommenden Legislatur entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Allerdings wollte er
sich in bezug auf die Finanzierung (Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers und/oder
Mutterschaftstaggeldversicherung) noch nicht festlegen. 37

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen
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Familienpolitik

Der Schutz bei Mutterschaft wurde im Nationalrat ebenfalls thematisiert. Eine von E.
Segmüller (cvp, SG) eingereichte Motion für eine Lohnfortzahlung bei Mutterschaft
wurde, da der Bundesrat versicherte, das Anliegen speditiv an die Hand nehmen zu
wollen, auf seinen Antrag allerdings nur als Postulat angenommen. 38

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Eine Motion Hubmann (sp, ZH) verlangte, bei Lohngleichheitsklagen sei das öffentlich-
rechtliche Arbeitsverhältnis dem privatrechtlichen gleichzustellen. Heute kann
öffentliches Personal erst dann eine Schlichtungsstelle anrufen, wenn es bereits
Beschwerde eingereicht hat. Nach Ansicht der Motionärin verstösst dies gegen den Sinn
des Gesetzes, wonach die Streitigkeiten möglichst ausserhalb formeller
Beschwerdeverfahren geregelt werden sollen, um das künftige Arbeitsverhältnis nicht
unnötig zu belasten. Auf Antrag des Bundesrates, der sich einen gewissen
Handlungsspielraum erhalten möchte, um diese Frage im Rahmen des neuen
Bundespersonalgesetzes und der mit dem Schlichtungsverfahren gesammelten
Erfahrungen zu überprüfen, wurde die Motion als Postulat überwiesen. 39

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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